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sXL. Für Joh. Melchior Lussi functionierte mehrere Jahre Johann Lussi. Gerichtsschreiber.s

jährigen Kriegsläufe gehabte Mühe einen Theil der Portion, welche der Obrigkeit gehört, dieArt. 37. (1622.) Dem Landvogt Müller wollen die einen Gesandten für dessen während da'^

keinen Theil nachlassen. Der Gesandte Basels nimmt es in den Abschied. Absch. 241. b. 38. ^ ,
1. Dem Landvogt wird auf sein Ansuchen gestattet, das der Reparatur sehr bedürftige Schloß aus'
namentlich einen Dachstuhl machen zu lassen. 2. Bei diesem Anlasse möchten aber die Obrigkeitende ^
ob nicht „solche Hauptgebäue" Sache der Landschaft und nur die Unterhaltung derselben ^ ^

Obrigkeiten sei. Absch. 930. b. 38. (1641.) Landammann Müller von Glarus bringt vor, ^
Marti von Glarus, Alt-Landvogt zu Luggarus, habe von seiner Verwaltung her an die Gefells "'V
Hintersaßen daselbst noch eine Forderung zu stellen, welche dieselbe nicht bezahlen wolle; die " git>
sie durch den Landvogt dazu anhalten und dem Fiscal befehlen, die Restanz einzuziehen. ^
diesen beiden den Auftrag, die Schuld einzufordern. Absch. 943. x. 70. (1641.) Die
Johannes Suri, ehemaligen Landvogtes zu Luggarus, beklagt sich, daß Ritter Paul Orell die ih>n
legte Buße nicht bezahlen wolle, sondern aus allerlei listige Weise Aufschub suche. — Es wird ^
ein Fürschreiben an den jetzigen Landvogt ertheilt. Absch. 963. n. 4t. (1646.) Landvogt ^ ^
Von Büren aus Nidwalden berichtet, daß ihm in Betreff einer Buße, welche er den Urhebern ' . ^

lichen Gezänks am letzten Frohnleichnamsfest auferlegt habe, Eintrag geschehen sei, indem die Ehrc»^^^,.
eine ansehnliche Summe empfangen und sich zugeeignet Hütten. — Die Sache wird in den Abschied ^
damit die Obrigkeiten ihre Gesandten auf die Jahrrechnung deßhalb instruieren können. Absch-
(1648.) Laut eingelangten Berichts werden dem Landschreiberzu Luggarus, Jost Franz Helmli ^
die zur Canzlei gehörigen Schriften, Acten und Protokolle von Alt-GerichtschreiberJohann cc>

senden Gesandten sollen für Aufhebung dieser Ungebühr genügend instruiert werden. Absch-11^' ^
(1648.) Der Landvogt von Luggarus berichtet, daß er im vorigen und im laufenden Jahre 5
Hand Gefährlichkeiten neben dem Land- und Unterweibel zwei andere Soldaten angestellt hal'^
die Bezahlung derselben aus dem Seinigen vorgeschossen habe, bitte er um Rückerstattung. Die ^ ^
sind ohne Instruction, weisen ihn mit seiner Forderung an die Landschaft; diese weigert sich ^
weist nach, daß sie von dergleichen Steuern von den Obrigkeiten gänzlich befreit sei. Die Such'- ^
roterenäum genommen, damit eine Bestimmung gemacht werde, wie mau sich künftig wegen ^
der Soldaten zu verhalten habe. Absch. 1150. 77. (1648.) Lücern berichtet, dem j^'' "
schreiber seien von dem alten UnterschreiberJohann Lussi die vom LandschreiberLussi sel.
Bücher und Schriften noch nicht zugestellt worden. Es wird gut erachtet, man solle zu Baden ">n
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dem Lussi einen Termin zu setzen und ihm das Procurieren und Dollmetschen zu verbieten,

kird Landschreiber Lussi sel. gefallen ist, dessen Nutzen soll den Erben nicht entzogen werden. Die Sache

,/^"Wiiäum in den Abschied genommen. Absch. 1157. Ic. Hg. (1648.) Die Gemeinde Lug-

^»dv ^ Beschwerdcpunkte vorbringen, von denen nur einer behandelt wird, nämlich daß der letzte

^kerde^ ^ 3iachtheil gegen die Gewohnheit zwei Soldaten angestellt habe. Der Be-

^°che>> ^kmeinde wird, weil man sich anerboten, dem Landvogte alle mögliche Hülse zu leisten, ent-

Rchsh Gelegenheit wird auch die Frage aufgeworfen, ob es nicht zweckmäßig wäre, bei
Zusammenkunft eine durchgehende Revision der Freiheiten und Statuten der ennetbir-

' Landschaften vorzunehmen. Absch. 1160. o.

2. Privilegien; Rechte; Statuten.

lij^j ^ (1624.) Da die Landschaft Luggarus voriges Jahr von den Orten erlangt hat, daß sie

^sc» haben solle, ohne Einrede des Landvogts und des Landschreibcrs das Geld auf und abzu-

^ ^ Gesandten und den Amtleuten verboten sein soll, sicheres Geleit zu geben, finden die

sich ^ ^ 3"^ diese Stimmen in den Abschied zu nehmen, damit man für künftiges Jahr sämmtlich

^ne>i Amderung entschließe. Absch. 323. 1. 47. (1624.) Auf die Eröffnung, daß die Unter-

^üe„ ^"ögarus nach ihrein Willen die Geldsorten auf- und abrufen, und daß von etlichen regierenden

^ ^ deßwegen Stimmen gegeben worden seien, heben mehrere Orte ihre gegebenen Stimmen wie-
Pie ^ für Obrigkeiten sich nicht zieme, ihre Regalien den Unterthanen in die Hand zu geben.

^ ^re Stimmen nicht aufheben, werden ihren Entschluß längstens bis Ende Augusts der

^überschickcn, damit diese dem Landvogt deßwegen Verhaltungsbesehle geben kann. Absch.

) Schwyz spricht sein Bedauern aus, daß die von Luggarus hinter dem Rücken des

^ubt's "^hrere Limitationen über gewisse Punkte zum Nachtheil der obrigkeitlichen Rechte zu erlangen
^ seinen Gesandten über das Gebirg den Befehl geben werde, seine ertheilte

»»d rr hintergangen worden sei, zurückzufordern. Es wird für nothwendig erachtet, die Herren

4i - davon in Kenntniß zu setzen, damit sie ihre Gesandten deßwegen instruieren können. Absch.

^ i„ (1636.) Die Gesandten erhalten von Baden aus den Austrag, sich zu erkundigen, wie es

^usn„ mit den der Landschaft gegebenen Befreiungspunkten verhalte in Betreff der Auf- und

^ ^ Münzsorten, des heiinlichen Klägers und der Bestrafung der Blutschande. Die Landschaft

^ dei dieser Concession verbleiben zu lassen. Die Gesandten befehlen ihr, die erhaltenen

ötz. >edein Ort zu übersenden, und stellen die Entscheidung den Herren und Obern anHeim. Absch. 786. b.

^cher >> dei vorgefallenen cnnetbirgischen Händeln sich des geringen Rcspects erinnert,

5»s- Landvögten zu Luggarus von den Mitrichtern und sonst erzeigt wird, deßgleichen, wie sie durch

Seiten der Münzen, geringe Abstrafung der Blutschande, der heimlichen Kläger u. s. w. ihre

^ i>, ^ .Üwßem Despect und Nachtheil der Obrigkeiten und der Landvögtc mißbrauchen, so nimmt man

^ sei ^ damit jedes Ort seine ausgegebenen Stimmen, welche zu weit ausgedehnt werden,
^M'dten wieder abfordern lasse. Absch. 810. i. Sl. (1638.) In Betreff der denen zu

^ss k ^^^Ülcn Privilegien des (geheimen) Klägers, der Bestrafung der Blutschande und des Auf- und

^ djx 9^ ^^des sind einige Gesandte instruiert, dieselben als kraftlos und aboliert zu erklären, also

^ndvögte nach ihrer obrigkeitlichen Autorität hierin zu handeln haben. Nachdem die Ortsstimmen
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abgelesen worden sind und auch das Anhängsel derselben, des Inhalts, daß weder Landvogt noch
Ander"

> >—> , ^ " . s'iti!
befugt seien; nachdem man ferner den Umstand berücksichtigt hat, daß dieses Privilegium erst kürM
dieselben anrühren sollen, und daß, wenn ein Mißbrauch gespürt werde, die Obrigkeiten die Artikel zu ^ ^

Landschaft gegeben worden und kein Fall seitdem vorgekommen ist, in welchem diese Artikel zur A» ^
dung gekommen sind, die Luggaresenauch sich auerbieten, diese Ortsstimmenden Obrigkeiten wied^
übergeben, wenn sie dieselben verlangen, so will man sie ihnen lassen und läßt sie in Kraft verbleib^ .
lange es den Obrigkeiten gefällt. Absch. 863. a. 32» (1639.) Bern macht auf einen Freih^ ^
aufmerksam, welcher der Gemeinde Luggarus früher gegeben worden ist, worin nothwendig ^ ^
moderieren wäre. — Es wird berichtet, daß Zürich und etliche andere Orte bereits eine „feine"

darin gemacht haben, welche sich Bern, wenn sie ihm gezeigt werde, auch werde belieben lasten. ^
912. in. 33. (1641.) Die Regenten der LandschaftLuggarus beschweren sich, daß sie die ^
den Bau des Dachstuhls auf dem Gerichtssaal (90 Kronen) zahlen sollen, da bisher der ganze
Kleinen und Großen in der Obrigkeit Kosten unterhalten worden sei. Dieses Begehren befremdet d>e ^
sandten, da sie der Ansicht sind, daß die Landschaft das Gebäude nicht nur in Dach und Gemach ^ ^
Kosten zu unterhalten, sondern auch noch den Landvogt mit Hausrath zu versehen schuldig sei, ^
auch ihrem alten Herrn, dem Grafen Nusca, die Wohnung auch werde unterhaltenhaben müsse»'
952. <z.

3. Grenzstreitigkeiten, resp. Weidstreitigkeiten.

Art. 34. (1641.) Antonio del Storno, genannt Martinino von Sotduno beklagt sich, ^von Luggarus ihm fünf große Rinder von einer Bergweide weggetrieben hätten, welche die von S
bisher mit denen von Luggarus jeweilen unangefochten benutzt hätten, welche aber jetzt die «
allein ansprechen. Auf die Bitte des Martinino begibt sich ein Ausschuß der Gesandten an den Ort a»l^
Augenschein. Da die Zeit zu kurz ist, um dessen Relation anzuhören, wird in den Abschied genommen,,' ^
Unterthanen auf solche Weise über sich nehmen, Sachen bei Eiden auszusprechen, und bei Eiden loben 1»
dein Spruch zu verbleiben, oder ob in gegenwärtiger Sach, weilen ein Mißverstand und grobe
merkt wird, der Eid gelöst und das Recht dem Beschwertenwiederum geöffnet möge werden." Absch' ^

33. (1647.) Um zu sehen, ob man nicht ein Mittel ausfindig machen könnte, um den Streit beizulcg^^
wegen des Weidgangs auf dem sogenannten Burgernbergzwischen den Bürgern von Luggarus »» ^ ^
von Solduno besteht, werden beide Parteien vor die Gesandten beschieden und ihre Anwälte suche"
läßlichen, Vortrage ihre Rechte zu begründen. Darauf fragen die Gesandten die Parteien an, " .
Ersparung der Kosten sie gütlich in der Sache handeln lassei, wollten. Die Solduner zeigen sich
die Luggarnergeben nur höfliche Ausreden. In Folge dessen wird die Sache in den Abschied ^
und Zürich ersucht, den beiden Parteien zu schreiben, daß sie nicht in die Orte kommen, sondern
tige Syndicat abwarten sollen. Absch. 1131. ä.

4. Steuern. ^

Art. 3«. (1639.) Die Anwälte und die Näthe der Communität Luggarus hatten denen ^sago eine Summe Geldes ohne Specification der Vertheilung in die gemeine Landsteucr zu bez» ^
muthet, während die von Brisago als einer gesonderten Landschaft die Specificationder
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Erlangten. Darüber beschweren sich bei den Gesandten die von Brisago. Die Gesandten verlangen vom

6",üer die Rechnung der Auflagen; dieser aber gibt sie nicht heraus unter dein Vorwande, er habe sie

Zürich geschickt. Der Rath wird für diese Widersetzlichkeit um 500 Kronen gebüßt, welche die Raths-

>cder aus ihrem Vermögen zu bezahlen haben. Der Rath bittet um Nachlaß und erklärt, in die Orte

^'Pellieren zu wollen, zumal da sie 1626 einen Artikel ausgebracht hätten des Inhalts, daß die Land-

i! e und Amtleute zu Vermeidung der Kosten den Rechnungen der Commune nicht beiwohnen sollen. Die

sandten bleiben bei ihrem Beschluß, da dieser Artikel nur von den Rechnungeil der Communen, nicht der

'Umunitäten rede, nehmen die Sache in den Abschied und stellen den Obrigkeiten anHeim, diese Auflchn-

'"g härter zu bestrasen. Später wurde dem Canzler bei 200 Kronen Buße befohlen, die gemeine Rechnung

^ Landschaft dem Gesandten von Zürich am 11. Juli einzuhändigen. Absch. 903. a. 37» (1646.)

"alte ^ Landschaft Luggarus bringen vor, daß Luggarus etlichen Personen aus dem Verzaskerthale,

^ He auf dem Luggarnerbann ihren Wohnsitz aufgeschlagen hätten, eine Auflage, Mensuale genannt, auf-

M hätten kraft einer Ucbergabe voin 24. März 1501, die sie von den Grafen von Rusca, die damals

er das Land herrschten, erkaust hätten gegen eine ihnen jährlich zu entrichtende Pension von 1050 im-

^^alijüscher Pfund Mailänderwährung, Dieses Recht sei ihnen durch Urtheile von 1528, 1613 und 1627

aus" ^ ^twden. Sie bitten, daß man die Verzasker zu Bezahlung dieses Mensuale anhalten möchte. Die

fix Verzascathale bringen ihre Gründe für die Befreiung von dieser Abgabe vor. weisen nach, daß

° seit 1457 davon ledig gewesen seien, daß sie keine Fremden seien, sondern zu Luggarus gehören und

^ ku Antheil an den obrigkeitlichen gewöhnlichen Tribut von 171 Silberkronen und an die Kosten der

i-' ^ Kirchen, Klöster, Straßen auf Luggarnerboden, den Jahrmarkt, die Wehrenen, Kriegs- und

^ ^ ^uzkosten zahlen; serner sei die Kirche St. Victor zu Luggarus ihre Hauptkirche und Pfarrei, für welche

Ank " ^ Chorherren Manches liefern. Bei der Verhandlung über diese Verträge stellt sich heraus, daß die

b^.. ^ ^ Luggarner einige Gesandte mit Geld zu bestechen versucht haben. Sie werden um 100 „Do-
gebüßt. Absch. 1096. b. 38. (1647.) Die aus dem Thale Vcrzasca haben sich mit der

emde Luggarus in Betreff des sogenannten Mensuale, welches die von Verzasca, in dein Banne von

garus ansäßig, Luggarus bezahlen mußten, dahin verglichen, daß jene sich von dieser Abgabe mit 1600

^kaufen konnteil. Die Gesandten finden es unbillig, daß die aus den» Verzascathale von denen

den 9 wie Fremde behandelt werden, heben den Vertrag auf und untersagen denen von Verzasca,

^ "ggarnern darüber in den Orten Bescheid zu geben. Als Sitzgeld werden denen von Verzasca 156
abgenommen, welche unter die Gesandten, Amtleute und Diener vertheilt werden. Absch, 1131. o.

hne'ii ^47.) Etliche Einsaßen zu Luggarus beschweren sich, daß die Edeln und Bürger zu Luggarus

^ eine neue Steuer auflegen, nämlich 3 Denan von jeder Feuerstatt, in den Seckel der Edeln und

zu bezahlen, von welcher Auflage ihre Vorältcrn frei gewesen seien. Der Redner der Edeln und

lttn ^ auseinander, daß es mehrere Arten von Jnsaßcn gebe, Oriundi, d. h. solche, die von den Dör-

sind"" Necken gezogen sind, Sesini, d, h. solche, die „fremde gewesen, aber um etwas habilitiert worden

Arg ' d. h. solche, „die gar fremd sind". Wie in allen Flecken und Dörfern der Landschaft es

es^ ^ ^ würden auch zu Luggarus diese Feuerstattzinsen verlangt in Kraft der Statuten Cap. 132,

l)v» , daß diejenigen, welche von Flecken in Dörfer oder aus Dörfern in Flecken ziehen, die Steuern

^esein^ wo sie zuerst gesessen sind, den Feuerstattzins, wo sie zuletzt wohnen, bezahlen sollen. In
^ Sinne habe auch der Landvogt 1646 und die Gesandten 1644 gegenüber den Oriundi, Sesini und
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Mensuali gesprochen. Diese finden es unbillig, daß sie von dein Genuß des Holzes und Feldes auM

schlössen seien, während sie in andern Gemeinden, wo man Feuerstattzinse bezahle, nicht ausgeschlossen seie»-

und die Mensuali noch besonders, daß sie zu dem Mensuale auch noch den Feuerstattzins bezahl

sollen. Nachdem die Gegenpartei repliciert hat und die Erkanntniß vom 11. Juli 1554 verlesen worden i>t,

des Inhalts, daß die Burger keine weitere Steuer noch Angstcr von Feuerstätten, noch irgend eine Ae>»'

rung ohne Bewilligung der Obrigkeit den Hintersaßen auflegen sollen, wird die Sachd aä iustruonäuw »'

den Abschied genommen. Ibid. i. KK. (1048.) Den Sesini, Oriundi und Mensuali gegenüber, welch^

die Bezahlung des Feuerstattzinses verweigern, erklären die Edeln und Burger, daß in allen Gemeinden der

Landschaft alle Gemeindsgenossen und Einsaßen denselben laut der Statuten bezahlen müssen, auch die Edel"

und Burger. Die Gegenpartei erwidert, daß sie das Mensuale und von allen ihren Gütern in der Land-

schaft die gewöhnliche Landsteuer bezahlen müssen, und halten es für unbillig, daß man zu diesen

Lasten noch eine dritte ihnen aufbürden wolle. Uebrigens seien sie 1554 durch einen Spruch der Gesandt"

vom Feuerstattzius befreit worden. In der Duplik behauptet der Anwalt der Edeln und Bürger, daß dirfl''

Spruch auf die uralten Terrieri oder Beisaßen sich beziehe, welche die Compagnia genannt werden und ^

Aemter und Nathsstellen fähig seien. — Unter Natificationsvorbehalt wird gesprochen, daß die Beisaß'"

insgemein künftig des Fenerstattzinses gänzlich quitt und ledig seien nnd bleiben sollen. Absch- '

5. Abzug.

Art. «1. (1642.) Lambertini und Nani, beide aus dem Mailändischcn, haben durch Heirath

auf dem eidgenössischen Boden erhalten. Ob sie wenigstens Abzug bezahlen, oder ob sie in einer best"»"' ,

Frist die Güter verkaufen sollen, wie dich im gleichen Falle von den eidgenössischen Unterthanen im

ländischen verlangt wird, wird aä rsksrsnäum genommen Absch. 981. <z.

«. Justizsachen.

a. Mitrichter.

Art. KS. (1624.) Wegen der sieben Mitrichter zu Luggarus wird beinerkl, es sei „dereputierlich '

Unterthanen mit und neben den Herren und Obern richten zu lassen. Der Anzug wird in den Ab? / ^

genommen, damit die Mitrichter abgeschafft und der Obrigkeit Ansehen erhalten werde. Absch-

«5t. (1625.) Etliche Gesandte sind instrniert, Nachfrage zu halten, wann, wie und warum die La»d> / ^

Luggarus die Freiheit der sieben Mitrichter erhalten habe. Da aber die übrigen dafür nicht instruiert ^
soll die Sache künftiges Jahr in Berathung gezogen werden. Absch. 364. ä. «H. (1640 )

sandte von Svlothurn legt eine Erkanntniß von Schultheiß und Nath der Stadt Solothurn folgende» ^

Halts ein: Die Cvmmunität Luggarns habe zu ihrem Bedauern vor einigen Jahren in Beziehung ^
sieben Mitrichter ein Privilegium ausgewirkt, das dein Landvogte gleichsam die Hand binde und die

keitliche Autorität schwäche. Solothurn gebe daher seinem aufziehenden Landvogte den Befehl, daß

die Mitrichter weder in oausis suäioialibns noch in andern obrigkeitlichen Geschäften zuziehe oder ^

ihm dulde, sondern alle vorfallenden Geschäfte, wie es zu Lauis geschehe und Herkommen sei, verricl»^^
Die übrigen Gesandten, ohne Instruction, nehmen die Sache in den Abschied Absch 930 o. «5»

Solothurn rügt in Beziehung auf die sieben Mitrichler zu Luggarus, daß dieselben ihre von de»
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^heilten Freiheitsbriefe dermaßei» mißbrauchen, daß sie für sich zusammentreten, den Landvogt übermehren

^ gleichsam meistern, auch wohl zu Zeiten die Urtheile um Geld verkaufen. Ferner hebt er noch andere

Hvräuche hervor, daß sie nämlich, obgleich von den Obrigkeiten dazu angewiesen, Briefe nicht ahge-

°ert oder die bereits in ihren Händen befindlichen den Unterthanen wieder zugestellt, auch andere obrig-

Michcn Befehle gleichsam feil gehalten und rechtliche Urtheile um Geld und Gabeil verkauft hätten. Die

^"^n dort befindlichen Gesandten werden davon benachrichtigt, damit sie über diese Dinge zu Händen

^ Obrigkeiten Erkundigungen einziehen können und solches künftig verhütet werden kann. Absch. 931. e.
> (1641.) Daß Freiburg und Solothurn ihre Stimmen wegeil der sieben Mitrichter zu Luggarus zu-

y. ^°gm habeil, wird von den Gesandten der fünf katholischen Orte und von katholisch Glarus in den

!chied genommen. Absch. 953. M. <17. (1641.) Die Mehrzahl der Gesandten ist instruiert, die Mit¬

tler, ^ die Gesandten oder der Landvogt es gilt erachten, verbleibeil zu lassen. Absch. 952. ä.

Tj/ Beziehung auf die sieben Mitrichter zu Luggarus gehen die Instructionen auseinander.
cinen Orte wollen sie gänzlich abschaffen und dem Landvvgt, wie dem zu Lauis, vollkommene Gewalt

lott ^ Malefizsachen ohne die Siebemnänner zu erkennen; andere wolleil sie „auf Zusehen" verbleibeil

sie ">lter der Bedingung, daß sie nicht außerhalb des Schlosses unter sich zu Rathc gehen, und daß

soll"^- ^ abwechseln; noch andere, daß sie als Rathgeber und nicht als Mitrichter beisitzen

^lo daß der Landvogt das Beste von ihrem Nathe zu wühlen und es zu mehren oder zu »lindern befugt

der ^1- (1643.) In Beziehung auf die Atitrichter zu Luggarus gehen die Meinungen

m ^udten auseinander. Die Einen wollen sie, wie bisher, jedoch nicht als Richter, sondern blos als

von beisitzen lassen, so daß ihre Stimme nicht anders gelten soll, als daß der Landvogt, wenn er

„eine gefällige Meinung" hört, das Beste daraus wähle; Andere »vollen sie ganz abgeschafft

^btch bereinigt sich dahin, daß man sie dieses Jahr noch bestehen lassen will, doch daß sie keinen

°ii»an sondern ihre Meinung jeder auf seinem Sitze von sich geben, ohne daß sie sich vorher mit-

kick»! ^ beredet haben. Was dann ferner die Obrigkeiten beschließen »verde», soll sich auch aus die Mit-

^ »in Mainthal beziehen. Absch. 1005. ä.

b. Civilsachen übcrbaupt.

(1632.) Die Anwälte der Landschaft Luggarus stellen das Ansuchen, man möchte ent-

^iilten Schlüsse von 1626, welcher den Zinsfuß auf 5 Procent festsetzt, erlauben, daß von ablöslichen
^ Debitor nicht, wohl aber der Debitor abkündcn kann, „achtenthalb" vom Hundert ge-

und gegeben »verde. Das Begehren »vird in den Abschied genommen. Absch. 595. b.

e. binzclnc Nivilsülle.

(1618.) Der Landvogt und andere Sprecher haben zwischen den Vögten des von Agosto

iigch^.^"^Aassencn Töchterlcins und dessen Schwägern einen gütlichen Vergleich gemacht, dessen Bestätigung

wird. — Jedes Ort soll auf der Tagsatzung zu Lücern seine Erklärung abgeben. Absch. 38. k.

zn ^ '18-) Der gütliche Vertrag zwischen der von Agostio de Badis hinterlassencn Tochter, die geistlich

begehrt, und ihrem Schwager wird bestätigt. Absch. 39. x. 75t. (1625.) Die Fischer appel-

b»>e,l ^8?" der „Actio»» im Ticino Bocha Travcrsa". Da die Edeln, »velche die Kosten auf 300 Duca-

>»iHt bie Fischer in die Orte zu appellieren nöthigen »vollen, erklären die Letzter»», daß sie das

Huldig seien, sondern daß die Appellation an die Gesandten zu gehen habe. Die Gesandten Zürichs
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nehmeil die Sache in den Abschied. Absch. 364. k. 7^. (1631.) Landammann Karl Einanuel von Aoll
von Uri beschwert sich, daß der Landvogt zu Luggarus ihn an dem Bezüge seiner Zinsen daselbst hindere
unter dem Vorwand, daß er zu hohe Zinsen nehme. Dein Landvogt wird ernstlich zugeschrieben, von diesit
Procedur abzulassen. Sollte sich aber derselbe dessen beschweren, so soll es dem Landammann frei stehe»,
die Sache entweder vor die Gesandten zu bringen oder den Landvogt in die Orte zu citieren. Absch- 55?- ^
7Z. (1631.) Dem Lorenz Abondio von Luggarus wird ein Schreiben an den Landvogt zu Lugga^
vergünstigt, derselbe möchte dafür sorgen, daß weder Lorenz noch die übrigen Erben seines Vaters Anw»
Abondio wegen der Bürgschaft von Johann Baptista Orello molestiert werden, welche er für Landau»«»»»
Johann Peter von Roll von Uri und Johann Anton Donada gegen einen Mingineto „gethan" habe, »
Landammann von Noll, der gegen das Urtheil appelliert hatte, von seiner Krankheit wieder genesen st'-
Idiä. e. 7K. (1634.) Alt-Landvogt Fryo zu Luggarus berichtet, daß Serafina Abondia von S^»N'
welche wegen Mordthaten verurtheilt und deren Vermögen confisciert worden war, vor ihrer Flucht
Priester Bartholomeo Rasino Hausrath sammt „heimsteuerlichen Instrumenten" zur Aufbewahrnng gege ^
habe, daß dieser Priester aber dieselben trotz einem geschworenen Eide, daß er Alles, was ihm übcrg^
worden sei, angezeigt habe, Hinterhalte. Der Landvogt habe den Priester zu Coino vor Recht geladen,
Proceß dauere schoil drei Monate und habe bis dahin schon 125 Silberkroneu gekostet, ohne daß ein Ur '
habe erlangt werden können. Absch. 692. a. 77. (1639.) Margarita Rossalina, geborene Aps»»'^
klagt, daß die Anwälte der Compagnia der Hintersäßcn die Verlassenschaft ihres seligen Bruders
Appiano auf künstliche Weise an sich gezogen hätten unter dem Vorgeben, daß Andreas viel Schulde» v
terlassen habe, welche kaum bezahlt werden könnten, und die Compagnia ebenfalls bei 600 Krone»
part zu fordern habe über das, was selbige Verlassenschaft von der Squadra wegen Niparto betreffen >» »
Durch diese Forderungen erschreckt, hatte des Andreas Tochter auf die Erbschaft verzichtet und Marg»
sie anzutreten gewünscht. Als sie durch den Richter dazu bevollmächtigtwar und die geforderte Bürgst
leisten wollte, wurden die Bürgen durch die Compagnia eingeschüchtert und traten zurück. Die CoinM
erhielt unterdessen von neun Orten zu ihren Gunsten Sprüche und einen förmlichen RechtsspruchZ» A" .

der in Baden bestätigt wurde. Der Landvogt Marti erzählt den Gang des Processes noch einläßlich- ^
lich sprechen die Gesandten also: Die ganze Verlassenschaft des Andreas Appiano soll bis Austrag
Handels hinter einen Dritten gelegt werden; die Compagnia und die Anwälte sollen vollkommene
haben, vor dem Landvogt, dem Landschreiberund vr. Trcvano mit der Appiano eine Grundrech»»^ '
machen, auf wie viel diese Verlassenschast sich belaufe. Die früher über die Margarita verhängte ' ^
von 7500 Ducatonen wird auf 500 reduciert, die Compagnia um 50 gebüßt, weil sie den Decrcten p^^
in die Orte gegangen ist. Die Gesandten setzen der Compagnia einen Termin, bis zu welchem sie si^ ^
schließen soll, ob sie dieses Urtheil „zu- oder absage"; im letzte« Fall wird auch dem Landvogt wn'd^^
Recht geöffnet Da man sieht, daß die Hintersäßen jährlich tiefer in Schulden kommen und
zahlen, so sollen künftig die Gesandten instruiert werden, nach Mitteln sich umzusehen,wie die
zur Bezahlung angehalten werden können, damit derjenige, der noch etwas hat, nicht mit dem schon
werten ins Verderben gezogen werde. Absch. 903. e. 7«. (I64l.) Johann Hlstow stbondso von ^
garus war Schuldner von 6000 Pfund Mailänderwährung geworden gegenüber dem Johann ye
Magistris, genannt Minghino. Dieser übergab durch Tausch vor Gericht zu Gulino an Frau Hipp" ^
Ferrariis aus Eschenthal Mailändergebiets diese Gült. Im Jahr 1630 consiscierteder Landvogt W»



^rtheil in seinem Streite mit Judice aus Bellenz gegeben haben wird, die Sache auf die nächste Tag-

^ ^»^vn Zu ziehei«. Absch. 953. ddli. 8<». (1641.) Den Erben des Statthalters Franciscus

!cri »ad« wird ein Schein bewilligt, daß ihnen als Pupillen die von ihren Schuldnern prätendierte Prä-
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Aolh hex Hippolyt« diese Gült unter dein Scheine, daß niemand von Fremden gegen Landleute Cessio««

»neu oder Schulden kaufen dürfe. Nachdem diese Sache früher schon an die Gesandten appelliert,

^ >u wieder zu Baden anhängig gemacht worden war, wird erkannt, daß Hippolyt« weder den Herren

" Noll, „och einem andern Interessierten Ned' und Antwort zu geben schuldig sei, mit dein Vorbehalt,

wen» die Herren von Roll die Sache zu Luggarus anbringe«« wollten, sie daselbst angehört «verde»

von" ^ ^ ^ Ki)stcn ersetzt haben. Weil ferner die Herren
" Roll, ohne die Gegenpartei es wissen zu lassen, Erkanntnisse ausgebracht haben, hat der Landvogt

ihnen 59 Kronen Buße für die Orte zu beziehen. Absch. 952. e. 7k». (1641.) Dein Ritter Paul

ci„ „ Luggarus wird ungeachtet der Statuten die Erlaubniß gegeben, wenn der Landvogt zu Luggarus

i«

o>

^UIVN nickt „zu Unstatten" gereichen solle. Absch. 963. 0. 8l. (1643.) Johann Baptist« Orell be-

v>clll ^ sechsten Alal von den Herren von Roll von Uri wegen einer Sache citicrt «verde,

^ le 1630 von den Gesandten schon ausgemacht «vorbei« sei, und bittet, man möchte ihm Ruhe schaffen,

Zürich und Lucern geschrieben, sie möchten die andern Orte ersuchen, die Herren von Noll

^ wegen dieser Sache vor ihnen erscheinen, abzuweisen und die Sache als eine ausgemachte anzusehen.

Fr« ^ (1644.) Johann Baptist« Orell von Luggarus, Ritter, beklagt sich, daß er in seiner

l»«' ^lnuei« auf Anhalten der Herren von Noll in die regierenden Orte citicrt worden sei, ihnen appel-

^°»s«veisx 3" antworten wegen einer Sache, die, wie er ««eine, schon längst ausgemacht sei. Walther

h ^ ersucht im Namen der Herren von Noll die Gesandte!«, den Orell anzuhalten, daß er erscheine, da

!a»dt ^ ^'^saine hab^ die denen von Roll in die Hand gekommen seien. Da Troger dieselben den Ge-
eröffnen will, wird erkannt, daß er sie in jedes Ort besonders den Obrigkeiten zusenden, deren

'veiiw^ ^r>arten «md deren Anvrdnuiigen Folge leisten solle. Absch. 1039. a. 8». (1648.) Die Ge-

lh,t^ ^"usio beschwert sich, daß 1616 der Statthalter Christoph Orell und Doctor Trcvano eine auf sie
Schuld ohne ihr Vvrwisseii, was den Statuten und Decreten gänzlich zuwiderlanfe, von der Stadt

daz rm sich gezogei« haben und zwar ohne Bezahlung eines Zinses. Da nun die Gemeinde um

^rre„ ^ Zinsen so vieler Jahre molestiert «verde, .so bittet sie, man möchte sie, „wie jene zwei

iyxj. "»^ deren Erben zu Luccrn mit Bezahlung des Kaufschillings gehalten worden, auch sie halten und

i'chei ' verobligieren", widrigenfalls sie aus Armuth Hab und Gut verlassei« und aus dem Lande

^>ez '^ien. Nachdem beide Parteien angehört «vorbei« und von den« Gesandten von Zürich der Versuch

Zl,» Milchen Vergleiches erfolglos geblieben ist, «vird gesprochen, daß, wenn die Parteien während der

die der Gesandten sich nicht vergleichen können, die Sache in den Abschied zu nehmen sei, daß aber

der von den Erben der beiden Herren bis künftigen Martini nicht sollen belästiget werden. Könne

krjys ^'^wgt inzwischen vermitteln, so sei es ihm gestattet. Lucerns Gesandter erklärt, daß, «vas daraus

^ »ivchw, seiner Obrigkeit unpräjudicierlich sein solle. Absch. 1150. g.

ä. Strafjustiz überhaupt.

(1620.) Auf den Bericht des ErzPriesters zu Luggarus, daß unter den Junggesellen

' Concubinat, Frechheit und Unzucht im Schwange gehen, «verde» folgende Strafen durch einen226
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Ruf publiciert: für einen Ehebruch das erste Mal 12 Kronen, das zweite Mal 24, das dritte Mal auster

dieser Buße Verweisung aus dem Lande; ein Concubinarius wird mit 10 Kronen, Junggesellen, weläe

Frauen oder Töchter, die vom Markte aus Luggarus oder sonst ihres Weges gehen, unzüchtig antaste"'

mit 6 Kronen gebüßt. Wenn ein lediger Gesell eine Ehefrau „erkennt", so soll das als ein Ehebruch a»lst

sehen werden. Absch. 128. ä. 83. (1621.) Die Anwälte der Landschaft Luggarus bitten die katholische"

Gesandten, sie möchten die Publication der Steigerung der Bußen für Ehebruch und Unzucht verschieß

da sie bei den hohen Obrigkeiten eine Supplikation dagegen eingeben möchten. Sie machen auf die scW'

inen Consequenzen aufmerksam, wenn derjenige, der zum dritten Male Ehebruch begeht, aus dem La"

solle verrufen, und der zun, zweiten Male dessen sich schuldig macht, in die doppelte Buße verfällt werde'"

Sie wünschen bei ihren althergebrachten Decreten zu verbleiben. Absch. 186. o. 8<5. (1633.) Abgco>d"^

von Luggarus beschweren sich bei den katholischen Gesandten zu Lucern, daß ihr Landvogt entgegen w

alten Statuten sich weigere, den Beklagten die Kläger zu nennen. Es wird beschlossen, den auf die c»>^
birgische Jahrrechnung reisenden Gesandten den Auftrag zu geben, sich über diese Sache gründlich Z"

formieren und den Befund den Obrigkeiten zu hinterbringen, welche dann entscheiden werden. Es wird

ner für nicht unbillig gehalten, daß die oben genannten Kläger, weil sie dem Landvogt gegenüber '"cht

gebührenden Respcct beobachtet „und also hinterredt haben", zum Abtrag der Kosten angehalten wer

Absch. 627. e. 87. (1633.) Dionysius Pancaldo von Scona sollte auf Johann Peter Balcstro "

Gambarvgno ein unter dem Mantel verstecktes „Füstling" abgeschossen haben. Davon hatte der La" ^

Fryo eine Anzeige auf einem Zedcl ohne Unterschrift erhalten und wollte auf diesen hin den Praest ^
ginnen. Die dazu berufenen sieben Mitrichter weigern sich zu erscheinen, bevor ihnen der Anzeiger g<">"

werde, indem sie behaupten, es widerstreite den Statuten, auf heimliche Kläger hin ein Urtheil zu

Der Landvogt beruft sich auf Abschiede, namentlich auf den vom 17. Juli 1615, nach welchem der "

vogt nicht schuldig sei, den Kläger zu nennen. Die Regenten der Landschaft Luggarus und die Eon»"'

täten Gambarogno, Verzasca und Brisago berufen sich auf ihre Statuten und machen darauf aufme'm ^

daß, da die Strafen und Eonfiscationen, wie sonst nirgendwo, dem Landvvgte zufallen, etwa Landvögtr^

unersättlich sein könnten, daß sie Anklagen erdichteten. Uebrigens sei ihnen die Verordnung von 1^^' ^
mals bekannt gemacht worden. Nachdem der Landvogt erwidert hat, daß kein Statut vorhanden st',

da sage, daß den Mitrichtern der Name des Klägers angegeben werden müsse, daß nirgends gesagt w^'

daß ein Decret oder Abschied ungültig sei, wenn sie von der Landschaft nicht angenommen werden, s" ^

die Gesandten folgenden Entscheid unter Vorbehalt der Ratification durch die Obrigkeiten: Die u ^

tamosi und heimlichen schriftlichen Warnungen ohne Unterschrift sind gänzlich verboten laut Inhalt

Cap. 115. der Statuten. Wenn aber dein Landvogt heimliche Anklagen oder auf anderm Wege g^' ^

saine Jndicien und Muthmaßungen zukommen, mag er billig laut des Decrets von 1611 ""gehi"^ ^

oMoio fortfahren, doch daß er zu Anfang des Processes zwei Mitrichtern, die ihm gefällig sind, de» l ^

lichen Angeber entdecke, welchen sie bei ihren Eiden und bei Pön Leibs nnd Guts geheim halten sollen ""

auch die übrigen fünf Mitrichtcr versichern werden,'daß der Kläger seine Klage weder durch s"'""

Bruder, seine Schwester noch durch andere Interessierte prosequiert habe. Und weil bisher die

keinen gelehrteil Eid zu der Kammer und dem richterlichen Amt, sondern allein zu ihren Landsacl^^
schworen haben, soll künftig die Formel eines Eides aufgestellt werden, welchen sie bei Antritt ihres ^

den Landvögtcn schwören sollen. Im vorliegenden Falle soll der Kläger geheim gehalten werden;
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gewöhnlichen Anklagen bleibt es bei der alten Procedur. Das Benehmen des Landvogts wird gebilligt.

^ Reden, die beiderseits im Eiser mitgelaufen sind, werden den Ehren unnachtheilig erklärt. (Actum

J"li.) Absch. 633. a.

s. Einzelne Strafsälle.

i»^^' (^621.) Der ErzPriester zu Luggarus wird angeklagt, mit mchrern Jungfrauen und Frauen

^ er Beichte sich fleischlich vergangen, falsche Münzen verfertigt, Nadbüchsen und Flüchtlinge, letztere selbst

^ ^lar getragen, die Geheimnisse der Beichte ausgeschwazt zu haben. Man gab ihm auch Schuld, daß

? ^ Bruderschaft des h. Sacraments 125 Pfund genommen, daß er einen Chorherrn zu vergiften ge-

sein Bellenz mit einer Hure zu thun gehabt habe, die ihm, weil er ihr nichts zu Lohn gegeben,

Breviarium genommen habe und von ihm auf dem Markte dann verfolgt worden sei. Absch. 186. k.

«5' Der Gesandte von Zug wünscht zu wissen, worin das Vergehen bestehe, wegen dessen Iran¬

er k>' Podest« in Verzasca, mit 1424 Silberkronen bestrast worden sei. Es wird ihm geantwortet,

daß^ Zaneto Vagnv ailgeredet, er möchte ihm Weiber suchen, welche Zeugniß ablegten,
tze övn dem ehrwürdigen Peter Quadrio angegangen worden seien, ihm fleischlich zu Willen zn sein,

'u>t n diesen Priester dadurch von seiner Pfründe bringe. Absch. 289. a. (1625.) Statthalter

dvn ^^cco, Luca Serenio, Johann Baptist« Castello und dessen Schwager Bernhard Pitingha sind
u Lauis »ach Luggarus citiert worden, aber nicht erschienen. Jeder Gesandte soll seinen Herren und

^ ^u die Ungehorsamen verzeigen und die Klagpunkte berichten. Absch. 364. s. (1628.) Jakob

war durch einen Büchsenschuß getödtet worden! der Verdacht, diese That vollbracht zu haben,

Joha"^ ^ugustino Rossetino von Berzona gefallen. Uin sich von diesem Verdachte zu reinigen, halte er

han ^udrea Borgino von Vigliczo durch Verheißungen dahin gebracht, daß derselbe die Gebrüder Jo-

beka' ' Johann llild Johanit Peter de Rossa als Thäter angab. Borgino aber, gesangeil gesetzt,

sei sAuglistin und dessen Bruder, genannt Riscio, lind von Andern angewiesen wordeil

aber ^ugiiiß gegen die Brüder de Nossa zu reden.—Augustin nlm, der zwar vor Gericht erscheint,

^ehin^ ^flieht, wird «llch in Betracht seiner schlimmeil Antecedcntien für iinmer verbannt. In Be¬

den ^ Jakob Rvssetinv, genailnt Riscio, der voriges Jahr schon wegen Missethaten „verrufen" wor-

^a»dv"'' se^'ge>u Bannv und Ruf verbleiben. Absch. 468. ä. (1639.) Der

Jiirw^ ^'^tchtet, daß die Gesellschaft della Sqliadra, welche er wegen begangener Fehler gestraft habe, bei

taust ^tiitation gcgcil ihil allsgewirkt habe, was den Satzungen und Ordnungen des Landes zuwider-

Zebr bestimmen, daß Klagen gegen die Landvögte auf der Jahrrcchnung bei den Gesandten Vör¬

den werden sollen. Es wird beschlossen, die alten Ordnungen aufrecht zu erhalten und Zürich geschrie-

' ^ >nvchte die Parteieil auf die nächste Jahrrechnung weisen. Absch. 892. ä.

k. Libcrationen und Begnadigungen.

(U>18.) Die Tagsatznng zu Baden hatte befohlen, wider Johann Staffero, genannt

s^chs >" Bioggio zu procediercn. Da er nllil „mit Gunst und Bitten" (Willen?) der Amtleute fünf oder

desto,, ^'^igte Banditeil und böse Buben umgebracht hat, welchen das Amt und die Gerechtigkeit nicht

^ler an" und er dadurch zur Ruhe und Sicherheit im Lande beigetragen hat, so stellt Johann

iligel auf Anordnung des Landschreibcrs das Ansuchen, man möchte dem Landvogt den Befehl

^sst'n, die Klage gegen Spagnoletto fallen zu lassen. Absch. 22. ä. (1618.) Es wird an-
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gezeigt, daß durch Vermittlung des Laudschreibers zu Lauis zwischen deu Broccheu und Cesare CaP»^

wegen des au Francesco Brocco begangenen Todtschlagcs der Nachlaß und Frieden beschlossen worden ist

und damit das Anstichen verbunden, es mochte die dem Cesare Castorio auferlegte Tel! aufgehoben und M

diesem Sinne auf künftiges Jahr instruiert werden. Ibiä. s. ttA. (1618.) Dem ibl. Mantcllo, welche

gesagt haben soll, die gnädigen Herren nehmen Geld und geben falsche und faule Urtheile, soll der Ln»d

Vogt die aufgelaufenen Kosten wieder abtragen, da das Factum nicht hinlänglich erwiesen werden ka>m

Ibiä. A. Nii. (1621.) Die Gesandten von Uri und Unterwalden halten um Begnadigung des Solst^

des Cominissarilis Müller zu Luggarus an, welcher einen unruhigen wälschen Gesellen getödtet hatte. ^ ^
Ansuchen wird in den Abschied genommen. Absch. 163. ä. ;»7. (1621.) Die Liberation des Soh^

des Landvogts wegen eines begangenen Todtschlags wird bewilligt. Absch. 166. N8. (1622) AureliusÄm

cioco voll Brisago bittet für seinen Sohn Dominicus, der, vierzehn Jahre alt, den Jakob Ciapino >o

geschossen, um Begnadigung. Das Ansuchen wird in den Abschied genommen. Absch. 241. o. ^

Der Statthalter Steffano Brocco von Lauis zeigt an, daß auf mailändischem Boden an den Grenzen

Landschaft Lauis gegen der Tresa Gio. Paolo Menafoglio, ein beriichtigter Bandit, mit zehn andern ^

diten sich aufhalte, die angrenzende Landschaft schädige, durchziehende Kaufleute brandschatze, mit beweist

Hand in die Landschaft Lauis einfalle. In Folge dessen hatte der Landvogt von Lauis publicieren llstst' '

daß, wer diesen Uebelthäter lebendig oder todt in der Obrigkeit Hand consigniere, „nit allein 100

ufgesetzter thäl haben, sondern auch einen Banditen liberieren möge". Weil nun der von den Herren >

Obern des Landes verwiesene Don Diego Sottomaggior um seine Liberation anzuhalten gewünscht Hai(

um dieselbe desto eher zu erlangen, jenen Menafoglio entleiben und dessen Kopf zu Lauis öfst» ,

hat präsentieren lassen, hat er mit dein Canzler Francesco Orello von Luggarus „den Frieden

Orello bringt nun dessen Anstichen um Liberalion vor. Die Gesandten halten sich nicht befugt, dem -

suchen zu entsprechen, nehmen es in den Abschied. Absch. 433. 6. > <»«». (1632.) Antonio Goi'w ^
Cugniasco, Luggarncrgebicts, welcher seine Ehefrau so verletzt hatte. daß sie nach wenigen Tage» ^ '

und von deren Freundschaft die Remission erhalten hatte, weil er Ehren halber zu dieser Handlung

sain genöthigt worden sei, bittet um Begnadigung und Oeffnung des Landes. Da die Gesandten niclst

filgt sind, dergleichen „Verbandierte" zu liberieren, wird das Ansuchen in den Abschied genoM»'^

Absch. 595. ä. lttt. .(1638.) Anton Berni läßt seine zu Rom wegen Verdachts sodomitischer

erhaltene Liberation bestätigen. Der Gesandte Zürichs bestätigt sie nicht. Absch. 863. 1. ^

Gio. Pietro Cantarino und Giacomo Ferrascio, beide von Onsernoue, hatten den Gio. P^,.^

Rossa, genannt Negulati, durch Schüsse verwundet, wofür ihnen Hab und Gut vom Landvogt co»st^

wurde. Nachdem derselbe in Erfahrung gebracht hatte, daß des alten Giacomo Ciappano Sohn eine»

datarius bestellt habe, dem unehelichen Sohn des de Rossa nach dem Leben zu trachten, hatte er »»t

pano einen Accord gemacht, daß derselbe 1000 Kronen der Kammer erlegen, dagegen jenes cmst^

die

All'

wied^

" l , u---,-- — — — r ss,e die

aufgehoben hat, weigert sich Ciappano die Summe zu bezahlen. Die Gesandten erkennen, daß derst

Vermögen, 3—400 Kronen, dafür beziehen sollte. Da nun später der Landvogt diese Liberatio»

1000 Kronen zu Händen der Kammer zu zahlen habe, halten aber auch die Liberation zu Erhalt»'"^

Friedens zwischen den Parteien aufrecht, jedoch unter Vorbehalt der Ratification. Absch. 1150. t.
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7. Polizeiliches.

i>as> ^ ^ (1640.) Der spanische Ambassadvr Casat? führt bei der Confcrenz in Lucern Klage,

sür ^ ^ändvogt von Luggarus etliche Fischer auf dem mailändischcn Boden habe ergreifen lassen Es wird

P ^ gehalten, daß der Ainbassador den ennetbirgischei» Gesandten schreibe, welche sich über den

^uf der Sache erkundigen können. Absch. 928. n.

». Handel und Verkehr.

(1618.) Die von frühern Landvögtcn ergangenen Rufe, welche verbieten, aus der

auia ^ luggarus den Wein außerhalb des Landes zu führen oder ihn an Fremde zu verkaufen, werden

^ Ma ^dsch. 22. k. lttl». (1624.) Der Landvogt von Luggarus hatte die Durchfuhr von Salz
die verboten, welches die Herren Lorenzi aus dem Herzogthum Mailand um geringen Preis in

de» U ^ ^ d>ie gemeinen führen wollten. Dem Landvogt wird geschrieben, daß er

Aufheben und die Landstraße freigeben solle. Absch. 314. k. ltttt. (1626.) Die von Lug-

^r»ez 'aet der Klage ein, daß die von Lauis ihnen die Durchfuhr des Mailändern abgekauften

ge»» ^ ^ "ach Luggarus oder ins Mainthal führen wollen, nicht gestatten oder ihnen nur eine un-

^>de^t^ ^'"antität durchzuführen erlauben. Die Gesandten erkennen, daß die Durchfuhr nicht mehr ge¬

he^.-. werden dürfe. Zugleich wird auch festgesetzt, daß de?? Luggarnern gestattet sein soll, während der

A ^^uerung noch zwanzig Fuhren auf dein Markt zu Lauis zu kaufen, wogegen die Luggarncr

^ge» »lachen, daß den Lauisern zu kaufen gestattet sei, was sie aus ihren Märkten haben. Ent-

wurden einem Luggarncr 30 Mütt Weizen, die er zu Como gekauft hat und nach

wollte, arrestiert. Von diesem Ungehorsam wird den Herren und Obern Kenntniß gegeben,

^»ie»/ (^35.) Da bei der Confcrenz in Lucern die Klage einlangt, daß die zu Luggarus

Befehl ^ lvelchc init Reis handeln, diesen Handel verbieten, so wird dem Landvogtc der

^theilt, alles Ernstes diesem Uebclstandc abzuhelfen. Absch. 758. 5.

tt. Hollsachen.

^a»d (1618.) Die Gesandten von Bern, Basel und Schaffhausen beschweren sich, daß sie zu

^chiverde^ Waarcn, die sie zu ihrem eigenen Gebrauche gekauft, haben Zoll zahlen müssen. Die

gen Abschied genommen, zugleich auch die Frage, ob man künftiges Jahr „gcmeinig-

Ter Mailand reiten solle, uin den neuen Gubernator zu begrüßen. Absch. 22. -r. litt». (1620.)

'ie^^^cher für 1000 Kronen an die Zöllner verliehen worden, wird von denselben so bezahlt, daß
x eine Krone geben. Alan will künftig diese Zahlungswcisc nicht annehmen und nimmt eine

^ Vvrj Lehenbriefes zu Händen der Obrigkeiten in den Abschied. Absch. 128. a. litt. (1621.)

^"toue,^ Herren und Oben? verabschiedet worden ist, daß die Zöllner zu Luggarus 1000

diese, ^ jährlich erlegen solle??, so werden dieselben vorbeschiedcn, um ihnen den Zoll

lygy^ ^^ingungcn ncucrdii?gs zu verleihen. Die Zöllner aber entgegnen, daß ihnen 1617 der Zoll

den^ Krone aus 4 Dicken, auf acht Jahre verliehen worden sei, und daß es Jahre gebe,

'^»ex .'^wg Nutzen hätten. Aus dieses hin erkennen die Gesandten den letzte?? Lehen- und Zollbrief

lelnc ganze Dauer in Kraft. Der Gesandte von Basel nimmt einstweilen 4 Dicken für eine
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Krone, protestiert aber gegen die Erkanntniß. Absch. 186. ä. III. (1622.) Der Gesandte Soloth»^'

läßt sich den Lehenbrief der Zöllner geben. Absch. 241. !r. 112. (1624.) Die Amtleute erinnern

daß 1625 nach Verfluß der acht Lehenjahre der Zoll wiederum verliehen werden müsse. Dieß wird?

Erinnerung in den Abschied genommen. Absch. 323. a. 113. (1625.) 1. Wegen des Zolls, de» d» ^

Luggarus von dem Salz fordern, das die Herren Lorenz alla Torrasha fertigen lassen, sollen die

nachfragen, und wenn sie finden, daß der Donada sel. den Zoll gegeben, soll es dabei verbleiben; wo ^

.nicht, soll man den Herren Lorenz gegenüber auch nichts Neues machen. 2. Weil sodann der Zoll zu ^

garus dieses Jahr zu verleihen ist, soll man die Zöllner anhalten, denselben in Ducatoncn und

anderer Münze zu entrichten. 3. Es sollen auch die Münzen in den ennetbirgischen Nogteicn gleiche»

haben, wie in den Orten. Absch. 361 Ir. 114. (1625.) Der Zoll wird auf acht Jahre den

nern um 1006 Ducaten in Folge einer Steigerung verliehen. Die Pachtzeit fängt 1626 an, 1627 ^

erste Bezahlung erlegt werden. Absch. 364. a. 115. (1625.) Obgleich vor einigen Jahren der Z»' ^

die aus dem Mailändischen in die Eidgenossenschaft geführten Waaren gesteigert worden ist, so träges ^
Gesandten Bedenken, den Zoll auf die aus der Eidgenossenschaft nach Mailand transitierendcn

erhöhen. Sie nehmen die Sache in den Abschied. Idiä. d. - III». (1625.) Die Herren Lorenz

um Befreiung vom Salzzoll bei den Gesandten von Uri, Schwyz und Nidwalden an. Da die

ohne die übrigen für Luggarus nichts verordnen können, so soll die Sache auf der nächsten

Tagsatzung znr Sprache gebracht werden; unterdessen könnte man sich über einen billigen Zoll verg '

Absch. 372. ä. 117. (1626.) Uri berichtet, daß die Herren Lorenz von Mailand die ennelbu'll^.

Unterthanen mit Salz genugsam versehen wollen, wenn sie mit dem Zoll wie Herr Donada gehalte» ^

den. Weil nun die Zöllner zu Luggarus ihnen von jedem kleinen Sack Salz 13 gute Kreuzer sorder», ^

Donada aber früher nicht so viel gegeben habe, so falle ihnen dieser Zoll schwer, so daß sie vers»^

den Salzgewerb ins Mailändergebiet zu ziehen. Zürich wird gebeten, bei den ennetbirgischen ^

sich zu erkundigen, was früher in Betreff des Zolles für Salz Brauch gewesen sei, deßgleiche» w»

Herren Lorenz von jedem Sack Salz geben wollen. Den eingekonnnenen Bericht wird es de» "

Orten mittheilen. Absch. 380. m. 11«. (1627.) Die Landschaft Lauis beklagt sich über die

garus wegen des von denselben zu Magadino ihnen auferlegten Zolles und verlangt, Gleichheit M "

hung auf den Zoll. Das Begehren wird nicht unbillig gefunden, aber wegen Mangel an Just""

den Abschied genommen. Absch. 432. o. III». (1630.) Es wird berichtet, daß die Bellenzcr, ^

Zollfreiheit zu Luggarus genießen, für fremde Personen, welche den Zoll zu entrichten schuldig >iv

nehmen, deren Waaren unverzollt zu liefern. Von dieser Defraudation werden die Obrigkeiten i»

gesetzt, damit sie Maßregeln dagegen ergreifen. Absch. 535. o. 1211. (1631.) Die von Bellenz und

leute aus den Orten behaupten, daß sie nicht nur für die Waaren, welche sie für ihren Hausbra» ^

führen und im Lande dispensieren, sondern auch für solche, die sie Fremden verlausen, zu Lugg»^'^ Ac

seien, und weisen ein ihnen von König Ludwig XII. von Frankreich 1499 gegebenes Privilegium ^ ^
Zollbeständer behaupten, daß dieses Privilegium, wie auch andere, dadurch, daß Luggarus unter

schaff der Eidgenossen gekommen sei, ungültig geworden sei und niemals die Bestätigung der ^ gl-

Orte erhalten habe. Da aber die Bellenzer behaupten, daß sie den Zoll bisher nur dann zu m'' ^
habt hätten, wenn sie mit andern Kaufleuten Gemeinschaft gehalten hätten, so wird die Sache

Copie jenes Privilegiums in den Abschied genommen. Absch. 559. a. 121. (1633.) Weil die
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^ drei die Grafschaft Bellenz regierenden Orte über den von dein Landvogt zu Luggarus eingelangten

inst des Zolles zu Luggarus und Magadino, dessen sich die Bellenzer beschweren, dießmal nicht

^ud und inan sonst mit vielen wichtigen Dingen beschäftigt ist, nimmt man die Sache in den

>vel/^ ^ andern Zeit den Handel auszutragen. Absch. 615. x. 122. (1633.) Die Bellenzer,

>»are^ ^^laupten, vom Zoll zu Luggarus und Magadino befreit zu sein, aber 1632 angehalten worden

Zoll '' Waaren, mit Ausnahme von denen, welche für ihren Hausbrauch bestimmt sind, den

daß d" schicken ihre Anwälte, lim dagegen Einsprache einzulegen, und Uri und Schwhz begehren,

W angehört werden. Da aber die Mehrzahl der Gesandten von jener Erkanntniß nicht abstehen

^selbe im Lauf des Jahres von ihren Herren und Obern neuerdings bestätigt worden sei, protc-

^a k' beiden Stände dagegen und nehmen die Sache in den Abschied. Absch. 633. d. 123. (1634.)

Hell welche zu Luggarus den Zoll verwalten, damit umgehen, denen von Bellenz einen neuen

davon ! ^ ban den Gesandteil der katholischen Orte für gut befunden, die Herren und Obern

a>ie n ^""dniß zu setzen, damit sie ihre Gesandten über das Gebirg deßwcgen instruieren können und

^ sie^^"^"^ vorgenommen werde. Absch. 681. I. 12A1. (1638.) Die Bellenzer beschweren sich,
dax. . ^ Magadino Zoll zahlen sollen. Die Instructionen der Gesandten sind ungleich; mehrere tragen

lind >> ^ dieselben von allen Waaren, auch von denjenigen, welche für deren Hausbrauch bestimmt

deicht " Zoll bezahlen sollen zur Strafe für die vielfach von ihnen verübten Defraudationen. Mail ver-

Ha»sb ^ ^ Natificationsvorbehalt dahin, daß die Bellenzer von allen Waaren, auch von den für ihren

Absch bestimmten, den Zoll zahlen sollen mit Ausnahme von Salz, Korn, und was zuin Backen dient,
des o (1640.) Den Gesandten auf künftige Jahrrechnung ist Instruction zur Verleihung

M ^"ggarus auf sechs oder acht Jahre zu geben. Absch. 930. n. 12«. (1642.) Auf eine

den, Anwälte von Bellenz, daß die Zolleinnehmcr zu Luggarlls und zu Magadino den' Bellenzer» von

H»r» Gotthard in die Eidgenossenschaft zu führenden oder für ihren Hausbrauch zu verwendenden

Hg lordern, von dem doch die Bellenzer befreit seien, läßt mau es bei dieser Befreiung verbleiben,

lährx,, Getreide nach Bünden geht, so sollen die Bellenzer schwören, daß das Getreide, das sie durch-

""s Mehrschatz, sondern für ihren Hausbrauch gekauft sei, wenn sie es zollfrei durchführen

^»e>, ? ^7. (1642.) Uri berichtet, daß die zu Bellenz von denen zu Luggarus mit

il"»/" beschwert werden, und wünscht, daß man diesen befehle, von dergleichen Neuerungen abzu-

^ bile'^ Uri, Schwhz und Nidwalden den Ihrigen zu Bcllcnz gegenüber denen zu Luggarus

^»etbsx ^ ^^^en milßten. — Die Beschwerde wird in den Abschied genommen, damit die künftigen

^ Mchen Gesandten Befehl erhalten, sich zu erkundigen und die Sache womöglich zu vergleichet Absch.

^ vo„ Auf die Beschwerde Uri's, daß die von Lnggarus einen lingebührlichen uellcn

9.". öu Magadino durchgeführten Wein beziehen, wird von den Gesandten der katholischen Orte

der Befehl zugeschickt, die Neuerung aufzuheben. Absch. 998. r. 12«. (1643.) Die von

le!>vcl) ""geführte Zieuerung in Betreff des Zolles ist noch nicht ausgehoben; die katholischen Orte wollen

.^^rn Schritten zuwarten, bis Landvogt Dullikcrs Antwort eingetroffen ist. Absch. 1000

^diliy g ^ ^ine Abordnung aus Graubünden beklagt sich, daß man ihnen zu Luggarus und zu Ma-

^Ne„ N ^^bere, was ihren von den Herzogen von Mailand und von König Ludwig von Frankreich cr-

^Nea ^^^ngeu und den Bündnissen zuwiderlaufe, und bittet, die Zöllner von der Forderung abzu-

^ Zöllner erklären, daß sie nur von den Früchten Zoll gefordert hätten, welche nicht zum Haus-
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brauch, sondern auf Mehrschatz durchgeführt worden seien. Der Abordnung wird geantwortet,

diejenigen Waaren zollfrei seien, die man durch Attestationen oder einen Eid als solche erkläre, ^

ihrem Land zum eigenen Brauche bleiben. Absch. 1005 a. 131. (1643.) Die Zvllbesteher von

beschweren sich, daß die Bellenzer, weil sie ihnen von Waaren, die sie nicht als für ihren Hausgebrauch

stimmt eidlich erklären konnten, den Zoll gefordert, mehrern Personen Güter und Waaren arrcstiert und

Zolle und Schifflöhne gesteigert und ein Waggeld eingeführt hätten. Sie bitten, man möchte denselben ^

Neuerungen untersagen und sie zur Aufhebung der Arreste anhalten oder den Zollbestehern

erlauben. Uri, Schwyz und Nidwalden protestiereil dagegen und behaupten, daß die Bellenzer laut ihrer N

heitsbriefe Zollfreiheit nicht blos für die zum Hausbrauch bestimmten Waaren hätten, sondern auch für die ^
mannswaaren, welche sie anderswohin verführen. Die Gesandten der übrigen neun Orte erklären

diesem Streit einmal ein Ende zu machen, daß die Bellenzer für die zu ihrem Hausbrauch best""

Waaren zollfrei sein solleil, nicht aber für diejenigen, welche sie auf Gewinn und Fürkauf weiter versn ^

Jene drei Orte werden ersucht, dafür zu sorgen, daß die Arreste und die Zollsteigerungen aufgehoben^

vergaiireteil Güter ledig gesprochen werden, widrigenfalls den Geschädigten Repressalien zu ergrciff" ^

der Bellenzer Gilt, wo sie eschetreten könnten, anzugreifeil gestattet sein solle. Uri, Schwyz und

protestieren mich dagegen und begehren das eidgenössische Recht. Die übrigen Gesandteil weigern sich ^

nicht. Die Sache wird in den Abschied genommen. Ibiä. b. 132. (1643.) Die von Livinen be>

sich, daß ihnen zu Magadino von den Waaren, welche nicht für ihren Hausbrauch bestimmt sind' ^

abgefordert werde, während sie durch ein Bidimus von 1605 ihre Zollfrciheit auch für diese Waa>^ ^
weisen zu können glauben. Bei der Durchlesung dieser Docnmente hegen die Gesandten Zweifel, '

Zollsreiheit sich auch auf dergleichen Waaren erstrecke. Den Livinern wird befohlen, authentische Abb. ^
dieser Privilegien in die Orte zu schicken, damit die Obrigkeiten entscheiden können oder, wenn

nicht vereinbaren könne, durch Sätze die Sache entschieden werde. Ibiä. o. 133. (1644.) Da die

tigkeiten wegeil des Zolls, den die Zöllner zu Luggarus den Bellenzern, Livinern und Bündnern vo»

reil, welche auf Mehrschatz durchgeführt werden, abfordern, noch nicht beigelegt sind, und zwischen de» ^
schaften Luggarus und Bellenz dadurch Feindschaft herbeigeführt und zu Repressalien Anlaß 6^^"

so werden die Obrigkeiten ersucht, diese Sache beförderlichst entweder gütlich auszutrageil oder es ^

erörtern zu lassen. Absch. 1039. b. 134. (1644.) Der Landvvgt zu Luggarus und der Connnsil ^ ^

zu Bellenz anerbieten sich, zu versuchen, den Streit zwischen Luggarus und Bellenz beizulegen, ,e»

Gesandten ihnen dazu Vollmacht geben. Diese wird ihnen in der Weise gegeben, daß sie die verst?

Punkte des angebahnten Vergleiches zu Papier bringen, unterdessen die in Arrest gelegten

jeden wieder zustellen sollen, daß aber der Zoll einstweilen zu entrichten oder durch Bürgschaft ZU

ist, bis die Obrigkeiten den projektierten Vergleich ratificiert haben. Ibiä. ä. 133. (1645.) ^ ^,i

des Streites derer von Luggarus und Bellenz wegen des Zolls zu Magadino wird von Baden

dießjährigen ennetbirgischen Gesandteil aufgetragen, den Streit womöglich in Güte beizulegen- ^
dürfte es den Obrigkeiten gefallen, den betreffenden Zoll zu ihren Händen zu nehmen und einen

Zöllner hinzusetzen, der bei seinem Eid jährlich über den eingenommenen Zoll Rechnung ablegt

Absch. 1069. 55. 13<i. (1645.) Nach dem Auftrag der Tagsatzung zu Baden versuchen die ^

mit Abgeordneten von Bellenz wegen des Zolles zu Magadino eine Uebereinkunft zu treffen und sn

einige Artikel. Gegen diese erheben die von Bellenz Einsprache. Die Sache wird wieder an die O
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Giesen, damit sie durch zu eruennende Sätze rechtlich erörtert werde. Al'sch. 1068. a. l37. (1645.)
^ Bellcnzer habe» für ihre zu Luggarus und Magadino durchgeführtenWaaren kraft ihrer angeblichen

^eiheitsbriefe den Zoll im Betrag von 190 Ducatonen nicht bezahlen wollen. Ibiä. 5. kZS. (1645.)
^ von Livinen behaupten, daß sie vom Zolle zu Luggarus lind Maqadino nicht nur für die für ihren
üs rauch bestimmten, sondern auch für alle Kaufmannswaarenbefreit seien, und legen ein Document

"l 20, März 1605 zur Begründung ihres Begehrens vor. Es wird erkannt, daß die Liviner bei ihren
best^ Briefen bleiben und Zollfreiheit für die Waaren genießen sollen, welche für ihren Hausbrauch

unntt sind und im Lande verbraucht werden ; für diejenigen aber, welche über den Gotthard geführt
vo» ^ ^ ^ >3^ zu bezahlen. Uri will die Zollfreiheit auch auf diese ausgedehnt wissen. Die Gesandten
Ia,7 lZlarus, Basel, Freiburg und Solothurn stimmeil dafür, durch die Obrgikeiten entscheiden zu
die U ^ Briefe diesen Sinn haben. Ibid. e. (1646.) Zürich hatte im verwichenenOctober
atin ^ geäußert, der Zollstreit zwischen Bellenz und Luggarus könnte auf einer Conferenz zu Brunnen
da > rechtlich ausgetragenwerden; man erachtet es aber für besser, diese Sache zu Baden zu be-
serx Absch. 1080. k. 140. (1646.) Da die nach Brunnen auf den 21. Januar angesetzte Con-
zu ^ ^ gütlicher oder rechtlicher Austragung des Streites wegen des Zolles zu Magadino nicht
"ach gekommen ist lind die Behandlung dieser Sache entgegen „der eidgenössischen Form und Schrot"
N>ied ^ gezogen werdeil, wird von Uri, Schwhz und Nidwaldcn beschlossen, Zürich zu ersuchen,
^ er«m einen Tag nach Brunnen anzusetzen und die Luggarner und Bellenzer zu ermahnen, ihre Sätze
^"Neimen lind die beiderseitigenUnterthanen davon in Kenntniß zu setzen. Laildainmann Zelger wird
b°gt^'" ^^^ben nach Lucern abgeordnet, um dasselbe zur Beistimmung zu disponieren. Dem Land-
Beiü^" ivird aufgetragen, bei deil Zöllneril Kundschaft einzuziehen; und weil» die von Bellenz den
Abscl " Orte begehren, so soll ihneil derselbe zur Rettung ihrer Gerechtsame gestattet werden,
einen ^^>46.) Zürich hat wegen des streitigeil Zolles zu Magadino auf den 15. April
ei»t> s Brunnel, angesetzt in der Form, wie sie vor 77 Jahren gebraucht worden. Man ist damit
Airiä wünscht aber, daß die Malstatt nach Schwhz verlegt werde, und ersucht Lucern, solches nach
ivll,,/ Berichten, damit alsdann die eigentliche Ausschreibungund Mittheilung an die Parteien erfolgen
zn N ^ibsch. 1087. i. l42. (1646.) Vor den zu Schwhz zur Entscheidung des Streites über den Zoll
""i de, versammelten Sätzen erscheinen die Anwälte voll Bcllenz und berufen sich zu ihren Gunsten
8r durch sechs Sätze wegeu dieser Zollstreitigkeitenergangenen Spruch, auf die vom König von
ich. ^ ^langten und von den drei Orten ratisiciertcn Regalien, während der Anwalt der Zöllner zu
wsi ^ ""5 die von den Gesandten der XII Orte gegebene und 1642 ratisicicrte Erläuterung bc-
N»tex die Zöllner die Zollvcrleihung angenommenhätten. Nach Anhörung beider Parteien wird
Na« ^^"lionsvorbehalt Z" folgendem Entschluß geschritten: 1) Die von Bellenz solleil von allen

^ ^lche sie auf Luggarner Gebiet kaufen und nach dem Mailändischen führen, wie von Alters her,
oder ° bezahlen. 2) Die Besitzer von Factorcien zu Bellen; sollen für alle Güter, welche sie von Mailand
beze,^^^^^°l)er nach Deutschland oder von da anderswohin fertigen, den alten und gewöhnlichen Zoll
»ach Blas sie zu Luggarus oder im Mailändischen an Korn, Reis oder andern Waaren kaufen und
dsi "lladino oder Luggarus führen, davon sollen sie für die Landschaft Bellenz, die vbcrn Bogteien lind
vdex ^"^"3oll bezahlen. Was sie aber über „die Gotthards- und Bernhardsbergc"nach dem Wallis

" erswohin verschicken, es sei Korn, Reis oder andere Waare, davon sollen sie den Zoll bezahlen.
227
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4) Alle diese Artikel sollen bei Verlust der Waaren und andern Geldbußen getreulich gehalten werden- 5) Da
sür anerbieten sich die zu Bellen; regierenden Orte, den Luggarnern alle während dieser Streitigkeit ge
steigerten Zölle nachzulassen und künftig nur zu fordern, was von Alters her Brauch gewesen ist- 6) -
während des Streites VorgefalleneilUngelegenheitenund angelegten Arreste solleil aufgehobeil sein uild wa
von deil verarrestierten Sachen etwa verkauft worden ist, wieder gut göinacht werden. 7) Die Zöllner zu
lenz und Luggarus sollen alle Sachen, die während des Streites durchgeführt lind nicht verzollt ivordc'
sind, verzeichnen, damit sie den Obrigkeiten auf deren Begehreil darüber eine specisicierte Rechnung ^
legen könneil. Absch. 1088. 143. (1646.) Alis ein Schreiben von den Bünden wegen des Zolls ^
Magadinowird von Uri, Schwhz und Nidwalden geantwortet, daß man nicht gesonnen sei, in Betreff
selben eine Neuerung vorzunehmen.Absch. 1092. k. 144. (1646.) Freiburg äußert wegen des
dinischeil Zollverglcichs Bedenken, weil die nach Bünden gehenden Waaren zollfrei sein sollen. Aus
Gegenberichterhellt, daß solches nur für die drei mit der Grafschaft Belle»; communicierendenDV"
Misox, Rüffle und Ealanca gelte. Absch. 1093. p. 143. (1646.) Die Gesandten fordern von de»

bcstehcril zu Luggarus den gewöhnlichen dieses Jahr gefallenen Zoll von 900 Ducatonen nebst de» ^
Ducatonen, welche sie im verflossenen Jahre zurückbehaltenhaben. Die Zollbestehcrerklären, daß dieß ^
den Waaren herrühre, welche die Bellenzer nicht als für ihren Hausgebrauch bestimmt eidlich ,
clariercn wollen, lind welche blos aufgezeichnet seien; werde der Zoll von denselben den Bellcnzern crla ^
so beanspruchenauch die Zollbestehcr die Erlassung zu ihren Gunsten, widrigenfalls sie entschlossen seicw ^
Lehen aufzukünden.Die Gesandten aber halteil sich an den zu Schwhz gemachten Vertrag, der sie Z"

Zahlung der 190 Ducatonen verpflichte; dazu fügen sie die Erläuterung bei, daß, wenn Luggarnerkaus^
auf Bcllenzerbaun oder Bcllenzerkaufleute auf Luggarnerbann größere Quantitäten Waaren kaufen, sie bc" ^
werden sollen, ob sie dieselben in ihr Vaterland für ihren Hausgebrauch und für den Landcsbrauch
Riviera, Bollenz, Livinen, Rüffle, Calanca und Misvx dispensieren. Was sie aber von selbigen
über den Gotthard, Bernhard oder die Walliserbergc schicken, dafür sollen sie den Zoll bezahlen. il>"
trug zuvorzukommen, solleil diejenigen, welche die Waaren hin lind wieder fertigen, angehalten
eidlich zu erklären, ob es ihre eigenen Waaren seien, oder ob sie dieselben von freindcn Kaufleuten in "
dotta genommen habeil. Absch. 1096. a. 14«. (1646.) Landammann Zclger berichtet von der" ' >' ^ / ^

rechnluig zu Lauis, daß die Zöllner zu Luggarus und zu Magadino dein zu Schwhz von den
kiesten Orten in Betreff der Zollstreitigkeitmit denen von Bellenz gefällteil Spruch sich nicht fü
unter dem Vorwande, daß er noch einer Erläuterung bedürfe, und neue Arreste angelegt haben.

Esü'icd

Zürich von Uri, Schwhz lind Nidwalden ersucht, dahin zu wirken, daß die übrigen Orte ihre Natifu'^"
beförderlichst einschicken, dainit das ordentliche Instrument darüber ausgefertigt und den si^'^"^'" ^rg

Ausspruch verbleiben lassen, welcher wegen des magadinischenZollgeschästes in, letzten April 5"

teien zur Nachachtung übergeben werden kann. Absch. 1100. v. 147. (1646.) Landanimann
spricht im Namen der drei zu Bellenz regierenden Orte die Hoffnung aus, man werde es hoffentlich b"chivyZ

ergangen sei, widrigenfalls man es ihnen nicht verargen werde, wenn sie den Ihrigen auch ein ^
als bisher üblich gewesen sei, zu nehmen gestatten; denselben sei denn auch bereits der Zoll
worden. Diese Erklänmg wird in den Abschied genommen. Absch. 1109. n. 14». (1647.) Aus ^
Abschiede, welcher katholischer Seits über den jüngsten Beitag zu Chur errichtet worden ist, vcrninunt
was Oberst Molina iin Namen der III Bünde bcschwerdeweise wegen der Zollsache zu Luggan 's
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hat. Man kann sich aber nicht erklären, weil die obrigkeitlichen Ratificationen^ des zn Schwyz er-

^'genen Spruches noch nicht alle beisammei» sind. Absch. 1128. f. 149. (1647.) Der zu Schwyz den

'' und 16. April 1646 wegen der Zölle zu Luggarus und zu Magadino getroffene Vergleich ist zu Lug-

^n>s ,,„d Bcllenz publiciert worden. Darum soll von nun an niemand mehr einen Arrest anlegen.

)' 1131. a.. 15t). (1647.) Durch eine Abordnung beschweren sich die aus dem Misoxerthal, daß

cn die Zöllner zu Luggarus Neuerungen machen und einen ungewohnten Eid zumuthen, Alles gegen ihre

^^ullbefreiungen vom 17. März 1481, vom 14. Mai 1502 und gegen den Bundesbrief von 1497. Den

h^^ueten wird geantwortet, daß sie nach dem Spruch von Schwyz nur von dem Zoll zu bezahlen
ku, was nicht für ihren Hausbrauch bestimmt sei. Der Eid wird aufgehoben. Die Abgeordneten werfen

>»erd^" ^ glauben, daß auch das zollfrei sein solle, was über den Berg nach Bünden geführt

^647 ^zehren zu Händen ihrer Herren und Obern eine Abschrift jenes Spruches. Idick. d. 141.
-) Die Zöllner weigern sich, die 190 Silberkronen, welche von 1645 und die 100, welche von 1646

5Men, weil ihnen die Obrigkeiten dieselben nachgelassen hätten. Idick. f. 15T. (1647.) Die

^ Luggarus wollen den Obrigkeiten den Zoll daselbst wieder zurückstellen unter dem Vorwande,

eines Verkommnisses zwischen Luggarus und Bellenz allerhand Waaren nicht verzollt werden,

z..! ^""dten von Uri, Schwyz und Nidwalden lassen es bei der errichteten Uebcreinkunft bewenden.
114y ck. tZz. (1648.) Gio. Magoria lind Ascanio Zanctto reclamieren gegen den Arrest, wel-

^bllncr von Luggarus, auf den zu Schwyz gemachten Zollvertrag sich stützend, zu Magadino auf

P . """tum Korn gelegt haben. Nach erfolgter Replik und Duplik finden die Gesandten, daß die in der

blung angezogenen Artikel des Schwyzervertrages unklar seien, und nehmen sie in den Abschied,

tverd ^ Herren und Obern oder von denjenigen, welche den Vertrag gemacht haben, erläutert

A?a ^ ^'Zwischen wird zu Recht erkannt, daß der von den Zöllnern auf die Früchte und Waaren des

bel,^^ belegte Arrest aufgehoben sein soll, weil dieselben zu Grunde gehen könnten, jedoch mit dem Vcr-

^ ^ Bellenz hinreichende Bürgschaft zu geben haben. Absch. 1150. 0. 144. (1648.) Daß

ly^^Iuhr der Zoll zu Luggarus wieder verliehen werden soll, wird in den Abschied genommen, damit

^ ^saudten auf die folgende Jahrrechnung instrniere, ob man denselben auf sechs oder acht Jahre

^e„ oder ob man ihn in der Obrigkeiten Namen einziehen lassen wolle. Ibiä. 6. 155. (1648.)

gebl '.^ändern werden die 190 Ducatoni, welche sie 1646 und 1647 bei der Zollscntrichtung schuldig

der l? abgefordert. Da sie aber die Stimmen der Mehrzahl der Orte vorweisen, welche sie von

schied ^ dieser Summe gänzlich befreien, wird die Sache zu Händen der Obrigkeiten in den Ab¬
genommen. Ibick. 0.

19. Kriegssachen.

eigx,, (1621.) Johann Orell von Luggarus hat sich unterstanden, der Herrschaft Venedig

Hab ^g Bolk zuzuführen und ist dann ausgerissen. — Der Landvogt soll sein und seiner Mithaften

zu b^j!, dem der Kainmcr wegen in Arrest legen. Absch. 171. 1. 147. (1622.) Jeder Gesandte wird

ttvh dessen, wie Johann Orell der Herrschaft Venedig mit einer halben Fahne zugezogen ist und

voriges Jahr erlittenen Strafe noch mehr eidgenössische Soldaten angenommen hat. Absch. 241.1.
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1l. VerhSltnitz zum Bischof von Como und Crzbischof von Mailand.

Art. lS8. (1622.) Die Gesandten hatten dein Bischof zu Como die Klagen gegen den Erzpnel^

zu Luggarus überschickt, worauf dieser seinen Fiscal nach Luggarus sandte, um den Proceß einzuleiten

Da die Gesandten nun Einsicht in den Proceß verlangen, erhalten sie eine abschlägige Antwort von den>

Fiscale mit dem Bemerken, daß er den Befehl habe, den Proceß dem Bischöfe heimzubringen. Er deu

an, „daß zwar viel geklagt, aber wenig concludiert möchte sein"; jedoch werde der ErzPriester aufgefo^

werden, künftig eines exemplarischen Wandels sich zu befleißen. Absch. 241. Z. 1AV. (1629.) Die ^

sandten werden zu Hause zu berichten wissen, was über den ärgerlichen Pfarrer von Losone und den

ruhigen Pfarrer zu Vira vorgetragen worden ist. Letzterer hat seine Kirchgenossen wegen des beansprucht

Zehntens nach Como citiert, als sie nicht erschienen, ein Contumaznrtheil ausgewirkt und, nachdem

Kirchgenossen demselben sich nicht haben fügen wollen, sie von den Sacramenten der Buße und Communis

ausgeschlossen und sich geweigert, ihre Todten zu begraben. Absch. 506. 6. lttk. (1630.) Auf ^

1629 an den Bischof von Como erlassene Schreiben, daß er den Pfarrer von Losone wegen dessen ärg^

lichen Wandels „korrigieren" und den Pfarrer zu Vira zur Ruhe mahnen möchte, damit die Herren ^
Obern nicht genöthigt würden, andere Mittel anzuwenden, erhält man die Nachricht, daß der Erste >»

fangenschaft gesetzt und nach seiner Entlassung vom Nuntius mit seinen Kirchgenossen „vereinbart"

sei; über den Letztern ist noch nicht verfügt worden. Deßwegen wendet man sich nochmals wegen dci

Entfernung an den Bischof. Das Ergebniß dieses Schreibens hat der Landvogt den katholische» ^

mitzutheilen. Absch. 535. 6. IKl. (1631.) Der Bischof von Como antwortet ans obige Begeh^

Die Antwort nehmen die Gesandten der katholischen Orte in ihren Abschied, um sich

an den Legaten oder an den Papst selbst zu wenden. Der Bischof wird wiederum ersucht, den Pfarre

Losone wegen seines unpriesterlichen Wandels abzuberufen. Einige Gesandte sind instruiert, wenn er

weggenommen werde, zu protestieren ; wenn ihm etwas im Lande von jemand widerführe, sollte der

treffende der Obrigkeit gegenüber entschuldigt sein. Absch. 559.5. (1K2) (1634.) Franciscns

halte vom Inquisitor von Mailand die Erlaubniß erhalten, verbotene Waffen zu tragen. Da derselbe

zwei Pistolen bewaffnet erblickt wurde, auferlegte der Landvogt ihm die gewöhnliche Buße. Die

von Brisago wurden nun wegen ihrer gemachten Anzeige vor den Vioario oriminale »ach Mailands

den erzbischöflichen Hof citiert. Sie gingen auch trotz des Verbots des Landvogts nach Mailand,

sich auszureden. Sie verlangen Ersatz ihrer gehabten Kosten, 20 Kronen. Die Sache wird in den Al'lA

genommen. Absch. 692. 6.

lS. Kirchliches.

Art. (1618.) Der ErzPriester zu Luggarus bittet mit deu Mäuneru vom ConsigUo ^ ^

um eine Beisteuer zum Bau eines Oratoriums in ihrer Kirche, dessen Kosten sich auf 300 Kronen bc a ^

werden. Absch. 22. o. lttZ. (1619.) Der ErzPriester zu Luggarus beschwert sich bei den

sieben katholischen Orte, daß die Unterthanen den Landvögten Kälber, Geflügel und andere in den ^
verbotene Speisen verehren zu nicht geringem Aergerniß der „Gutherzigen", und bittet um Rath,

gegen solche verhalten solle. Absch. 73. o. IHK. (1628.) Da die katholischen Gesandten wahn»'
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Hütt ^ ^"3garus das Jahr hindurch zu wenig gepredigt wird, so soll mit den Obrigkeiten über die Ab-
ltz? werden, damit das Volk, wie Vonnöthen,mit Rottes Wort gespeist werde. Absch. 468. x.
a» n ^ ^», den Mißbrauch zu beseitigen, der bei Zutheilung des hochwürdigsten Fronleichnams
M ! ^häter vor Vollstreckung des Todesurtheilsbesteht, sollen die Gesandten auf künftige Jahrrechnung
bringt ^^n. Ibid. tt. 198. (1628.) Andrea Scrodino, der neuerwählteErzPriester, läßt an¬
habe ^ ^ Papst aus die Erzpriesterei zu Luggarus eine Pension von 24 Kammerducaten geschlagen

sucht darum an, daß man sich an den Nuntius oder den Papst wenden möchte, damit die an

^ ^ch schon arme Erzpriesterei von dieser Neuerung befreit werde. Ibid. i. 199. (1628.) Lucern
Nuntius reden, daß dem ErzPriester zu Luggarus die ihm auferlegte schwere jährliche Pension
werde. Absch. 478. k. 179. (1638.) Statthalter Christoph Orell, welcher zu Luggarus

dPelb " Kosten eine neue Kirche zu Ehren Gottes und der Naria assumxta hat bauen lasten,
wallen - >nit zwei Priestern versehen hat, welche neben den geistlichen Functionen auch Schule
s^ester,^"' die im Franciscanerkloster versammelten Gesandten das Ansuchen, es möchte diesen

.^der von den Gesandten, noch von den Landvögten, noch von andern Beamten für das Placet
^hvl^ werden. Das Ansuchen wird ad retorsnäuin genommen. Absch. 863. A. 171. (1640.) Die
Urzeit " melden dem Erzpricster, daß ihnen (sonst?) diejenigen angezeigt worden seien, welche zur
"keil gebeichtet und nicht an der Communion Theil genommen hätten. Der Erzpricster antwortet,
oder Pe/ gebraucht worden und eine Neuerung sihms bedunke, dürfe er solches ohne Commission
^"ige seines Herrn Bischofs oder seiner vorgesetzten Obrigkeit nicht unterstehen; obwohl es etliche
bZg ^ die es nicht verrichtet, habe er ihr Ausreden vernommen, warum solches beschehen". Absch.
iü tzr, (1641.) Auf den Autrag von Uri wird dem Landvogt geschrieben, er solle den Chorherren
^selbe,,^^ zusprechen, daß sie dem vom römischen Delegaten ergangenen Urtheil nachkommen und kraft
richte " Psnrrherren beistehen; falls Grund zu Klagen sich zeige, möchte er nach Lucern und Uri be-
i»>» „j, "^'sch. 643. v. 173. (1643.) Da Manche zu Luggarus zur Osterzeit „ihren christlichen Gehor-
Psgrr-, . ^^rrichtcn", wird befohlen, daß alle diejenigen, welche nicht beweisen können, daß sie in ihrer
ü»d ^ ^ d>er Communion Theil genommen haben, weder des Raths noch anderer Aeinter fähig sein
^kint gebüßt werden sollen. Absch. 1005. k. 177. (1646.) Podesta Orell zu Luggarus ist
Tie yu.. " seiner Hausgenossen von offener Canzel herab für unkatholisch erklärt und verrufen worden,
^asca " rnif die nächste katholische Tagleistuug dcßhalb instruiert werden, damit die Gemeinde
^ciitio s^ch nach einem andern Podesta umsehe und alsdann bei der nächsten Jahrrcchnung die
iügxbx,, " ^^^Zogen werden könne. Absch. 1087. k. 17S. (1646.) Der Bischof von Coino will nicht

Nieste, welche bisher in der mit dem Spital zu Luggarus vereinigten Propstei Lanotas
worden ist, in der Capelle des neuerbauten Spitals gelesen werde, nachdem er die

^ 1»»^^ ^ntbarinns dem 1620 erbauten Frauenkloster gegeben hatte. Absch. 1096. d. 179. (1646.)
dein I> Niruor^tii wird an des Heiligen Tage von etlichen Dörfern aus Gambarogno und aus
der besucht. Der Spital zu Luggarus pflegt bei diesem Anlasse Almosen auszutheilen und
de», ^ Refection zu geben. Da die Ausgaben sich jährlich mehren, soll zu Rathe gegangen wer-
dstügt ^ ^ Spital in Betreff der Kosten erleichtert werden könnte. Ibid. e. 177. (1646.) Schwyz
der ' d>aß der baslerischeLandvogt zu Luggarus eine»» Prädicanten mit sich ins Land gebracht und

""g sein solle, denselben während seiner Amtsverwaltung beständig zu behalten. Die Gesandten
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der fünf katholischen Orte erachten einhellig!, daß dieß nicht zu dulden sei; auch Freiburg lind Soloth""

sollen um ihren Consens angegangen werden. Inzwischen wird Nidwalden ersucht, den Landvogt vorn"

durch den Landschreiber Johann Lussi verwarnen zu lassen, daß diese Person nicht geduldet werden w"^
Der Landschreiber hat dann wieder an Lucern zu berichten, damit nöthigenfalls mit Nachdruck geh"" ^

werden kann. Absch. 1102. Ii. 178. (1646.) Landschreiber Johann Lussi berichtet, der Landvogt b" ^

sich wegen des Prädicanten damit entschuldigt, daß derselbe seilt Stiefsohn und noch nicht zum Predig'

zugelassen sei, mit dem Versprechen, daß durch denselben niemand weder heimlich noch öffentlich st'^' g^
gert werden. Da auch Freiburg und Solvthurn ihre Einwilligung zur Ausweisung crtheilt habe»,

dein Landvogt befohlen, seinen Stiefsohn innerhalb eines Monats zu entlassen, widrigenfalls malt de»»' ^

weder Leibes noch Ehren halber versichern könnte. Absch. 1109. l7K. (1647.) Den Chorherre» ^

Stiftes 8. Viotorin und der Pfarrkirche zu Luggarus wird von den katholischen Gesandten geschrie^"'

sollten dem ErzPriester als Mithelfer der Pfarrei Assistenz leisten und pünktlich residieren laut des ilrd''

des Abtes Fossati. Absch. 1131. I. !8 <l. (1647.) In Betreff der Ausgaben der Insula. 8.

an des Heiligen Tag stellt sich heraus, daß sich dieselben auf ungefähr 6 Kronen belaufen. Da

sieht, daß viel abgebrochen werden kann, iiberläßl man die Sache unter Natificationsvvrbehalt der ^

tion des Pflegers. Idiä. m.

IN. Unterrichtswesen. (t5ollegium zu Ascona.)

Art. l8l. (1619.) Da der Papst die Errichtung des Collegiums zu Ascona bewilligt hat,

Borromeo aber der Ausführung sich widersetzt, soll an Letztern geschrieben werden, er möge

regierenden Stände willfährig sein, da dasselbe nicht in seinem Bisthum liege und für die Bü"^' ^

Wallis sehr dienlich sei. Absch. 67. k. sS. auch Absch. 14. 18L. (1619.) Man schreibt ^

Papst um eiil Brcve, daß das Collegium zu Ascona den Jesuiten möchte übergeben werden, »nd

Cardinal Borromeo, er möchte solches nicht hindern. Absch. 83. p. sS. auch Absch. 124. t'.s

14. Klöster. (Kranciscaner von Santa Maria del Sasso)

> ,n ^
Art. l85t. (1618.) Die Regenten und Shndici des Baues unserer l. Frauen auf dem Stell! z ^

garus begehren ein Almosen. Die frciburgischen Gesandten, ohne Instruction, nehmen das Begeht >.

den Abschied. Absch. 22. Ii. l8H. (1619.) Der Vater bei Santa Maria del Sasso berichtet/

Shndici des Baues eine neue Straße zu dem Gotteshause anzulegen und an derselben etliche ' ^

namentlich eine im Namen der sieben katholischen Orte zu bauen sich vorgenommen haben. Er t» ^

eine Beisteuer. Jedes der sieben katholischen Orte verehrt dazu drei Kronen; ob man mehr steuer" ^

wird in den Abschied genommen. Absch. 73. k. 18S. (1628.) An Landvogt, Landschreiber »" ^

mune zu Luggarus wird im Namen der sieben katholischen Orte geschrieben, daß sie die Eins»,

Geistlichen in das neuerbaute Kloster »«verweilt ins Werk setzen möchten. Absch. 478. I.

(5. Loealcs. (Spital zu Luggarus.) . ,

. Hesse» ^

Art. l 8t!. (1643.) Der Spitalvfleger Johann Löw bringt mehrere den Spital u»v ^
reresse betreffende Punkte vor, um die Gesandten zu einer Disposition darüber zu veranlasse»-
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Gesandte abgereist sind, wird die Sache ans die nächste Conferenz verschoben. Die verschie-

werden in einem Memoriale niedergelegt. Absch. 1026. o. 187. (1645.) Aus der Rechnung des

die i? r nicht unbeträchtliche Summe alter, versessener „Schulden" vorhanden ist, und daß

die t? Schuldner deren Hinterlassenschaft unter sich vertheilt haben. Es wird angeordnet, daß, wenn

dche>i ^ vertheilt haben und einer das seinige schon verbraucht hat, ein Miterbe für den andern

^dital^^ ^>ch- 1068. ä. 188. <1645.) Die Findelkinder, welche die von Luggarus bisher dein

">ei»d ^ Erhaltung übergeben haben, sollen künstig nicht mehr dorthin gegeben, sondern von der Ge-

bo>, ^ - ^ie es anderwärts auch Brauch sei. Ilnä. e. 181». (1645.) Der Gesandte

^dital'^" ^ d>es Memorials des Spitalpflegers zu Luggarus gedenken, betreffend den Priester im
^ weder im Spital noch zu St. Katharina liest, welche früher Spitalkirchc war, der-

^' ^ Klosterfrauen Kirche ist. Idiä. f. IM». (1646.) 1. Da der Pfleger des Spitals zu Lug-

^lestex ^vw' den katholischen Gesandten erhalten hat, daß er dem vom Spital zu besoldenden
Besoldung mehr verabfolgen solle, wenn er nicht im Spitale Messe lese, antwortet er, daß

^üvn k errichteten Spital keinen Altar habe errichten lassen wollen, weil man bei der Trans-

lesx,, ^ ^ Spitals darum nicht habe anhalten lassen. Dem Priester wird daher überlassen, die Messe zu

wich ^ ^ könne, aber befohlen, das Opfer nach Bestimmung der Stifter zu verwenden; das Einkommen

cj»xz y straffen. 2. Kaspar Pfhffer von Luccrn wird ersucht, mit dem neuen Legaten wegen Errichtung

le>rs im neuen Spital zu reden. Absch. 1131. k.

16. Verschiedenes.

(1618.) Unter Ratificationsvorbchalt werden dein Landschreiber Leonhard Stanga zu

^bsch, Wappen verehrt, und soll ihm dann der Landvogl für jedes drei Ducatonen geben.

(1627.) Das Schreiben an den Bischof zu Como und die Commune Luggarus der

^ Klosters zu Luggarus halber wird Seckelmcister Ludwig Schumacher von Lucern und

'Hei»; von Uri unvorgreiflich iibcrgeben. Absch. 409. k. IM!. (1646.) Franz Orelli er-

^ilz /I. ^"Hannes Bela. Mau läßt es bei den sieben gleichlautenden Ortsstimmen, welche dem Landvogt

^ worden, verbleibeil, erachtet aber, daß es nothwendig wäre, eine Ordnung aufzustellen, damit

wegen jeder Sache über das Gcbirg geheil müsse, lind damit nicht zuerst die eine Partei,

^ andere erscheine, wie es bei diesem Handel geschehen sei. Absch. 1093. n.

/
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